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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 34 Haßfurt, 30.06.2021 74. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 

 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Allgemeinverfügung Notschlachtungen S. 112-114 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teil  I 

 
Nr. FA I 
EAPl. 562/1-1 
 
Vollzug der Verordnung zur Regelung bestimmter Fragen 
der amtlichen Überwachung des Herstellens, Behandelns 
und Inverkehrbringens von Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs - Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung 
(Tier-LMÜV); 
Ernennung von amtlichen Tierärzten für die Schlachttierun-
tersuchung bei Notschlachtungen außerhalb von Schlacht-
höfen 
 
Das Landratsamt Haßberge erlässt auf Grund von § 2 a Tier-
LMÜV und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetzes (GDVG) folgende 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Alle Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung 
zur Ausübung des tierärztlichen Berufs befugt sind, wer-
den für den Fall, dass sie im örtlichen Zuständigkeitsbe-
reich des Landratsamtes Haßberge, ausgenommen in 
Betrieben im Zuständigkeitsbereich der KBLV von einer 
für ein Tier verantwortlichen Person im Rahmen der Not-
schlachtung außerhalb des Schlachtbetriebs für eine 
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Schlachttieruntersuchung gemäß Art. 4 der Verordnung 
(EU) 2019/624 hinzugezogen werden, im Hinblick auf die 
Schlachttieruntersuchung dieses Tieres und die Ausstel-
lung der Gesundheitsbescheinigung nach Anhang IV Ka-
pitel 5 Durchführungsverordnung (EU) 2020/2235 zu 
amtlichen Tierärztinnen und Tierärzten im Sinne des 
Art. 3 Nr. 32 und zu Bescheinigungsbefugten im Sinne 
des Art. 3 Nr. 26 der Verordnung (EU) 2017/625 ernannt. 

 
2. Für diese Allgemeinverfügung werden Kosten nicht er-

hoben. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Haßberge als 
bekannt gegeben. 

 
 

Begründung 
 

I. 
 
Zukünftig muss nach EU-Recht auch die Schlachttieruntersu-
chung bei Notschlachtungen durch einen amtlichen Tierarzt 
durchgeführt werden. Nach § 2a Tier-LMÜV besteht dabei die 
Möglichkeit, Tierärzte und Tierärztinnen für bestimmte Tätig-
keiten zu amtlichen Tierärzten zu ernennen. Diese Möglich-
keit soll für den Bereich der Schlachttieruntersuchung bei 
Notschlachtungen deutschlandweit genutzt werden und alle 
Tierärzte und Tierärztinnen durch Allgemeinverfügung der zu-
ständigen Behörde zu amtlichen Tierärzten nur für die Durch-
führung der Schlachttieruntersuchung bei Notschlachtungen 
ernannt werden. Die bisher bestehende Möglichkeit im Sinne 
des Tierschutzes eine sehr zeitnahe Schlachttieruntersuchung 
bei frisch verunfallten Tieren durchzuführen soll damit erhal-
ten bleiben. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Haßberge ist gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG, 
sachlich und gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig. 
 
Gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Verordnung (EU) 2019/624 müs-
sen amtliche Tierärzte, die die in Artikel 18 der Verordnung 
(EU) 2017/625 genannten Aufgaben wahrnehmen, die in An-
hang II Kapitel I der vorliegenden Verordnung aufgeführten 
spezifischen Mindestanforderungen erfüllen. Art. 13 Abs. 1 
Satz 2 Verordnung (EU) 2019/624 erlaubt den Mitgliedstaa-
ten, bei den in der Vorschrift genannten Tätigkeiten von die-
sen Anforderungen Ausnahmen zu machen. Von dieser Aus-
nahmemöglichkeit hat Deutschland mit der Regelung des § 2a 
Tier-LMÜV Gebrauch gemacht und den zuständigen Behör-
den die Möglichkeit eröffnet, Personen, die nach § 2 der Bun-
des-Tierärzteordnung zur Ausübung des tierärztlichen Berufs 
befugt sind, für die in der Vorschrift genannten Tätigkeiten zu 
amtlichen Tierärzten zu ernennen. Davon erfasst ist unter an-
derem die Durchführung der Schlachttieruntersuchung au-
ßerhalb eines Schlachtbetriebes im Falle der Notschlachtung. 
Aufgrund dieser Vorschrift erfolgt die vorliegende Ernennung.  
 
Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/625 stellt Anforderungen 
an die Ernennung von amtlichen Tierärzten. Die Ernennung 
hat in schriftlicher Form unter Angabe der amtlichen Kontrol-
len und anderen amtlichen Tätigkeiten sowie der damit zu-
sammenhängenden Aufgaben, auf die sich die Ernennung be-
zieht zu erfolgen. Diese Allgemeinverfügung, insbesondere 
Nummer 1 des Tenors, erfüllt diese Voraussetzungen.  
 

Ziel der Regelung ist die Wahrung des Tierschutzes. Voraus-
setzung für eine Notschlachtung ist gemäß Anhang III Ab-
schnitt I Kapitel VI Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, 
dass ein ansonsten gesundes Tier einen Unfall erlitten hat, 
der seine Beförderung zum Schlachtbetrieb aus Gründen des 
Tierschutzes verhindert. Nachdem die Notschlachtung nur bei 
frisch verunfallten Tieren möglich ist und den Tieren langes 
Leiden erspart werden muss, ist in derartigen Situationen 
schnelles Handeln erforderlich. Dies kann insbesondere 
dadurch gewährleistet werden, dass die rechtlich erforderli-
che Schlachttieruntersuchung für die Notschlachtung durch 
Tierärzte durchgeführt wird, welche innerhalb kurzer Zeit vor 
Ort sein können. Eine andere Möglichkeit, dem Tierschutz in 
gleichem Maße Rechnung tragen zu können, ist nicht ersicht-
lich. Insbesondere eine Durchführung der Schlachttierunter-
suchung durch im Amt angestellte amtliche Tierärzte oder 
Amtstierärzte ist im Hinblick auf das Erfordernis der schnellen 
Handlungsfähigkeit nicht gleich geeignet. Durch die Regelung 
wird neben dem Interesse des Tierschutzes auch dem Inte-
resse der Tierhalter Rechnung getragen, da ohne die Not-
schlachtung das Tier nicht mehr in die Lebensmittekette ein-
gebracht werden könnte.  
 
Die Kostenentscheidung in Nummer 2 der Allgemeinverfü-
gung beruht auf Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Kostengesetz (KG). 
 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schrift-
licher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung zwei 
Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 
Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag be-
stimmt werden. Hiervon wird vorliegend Gebrauch gemacht. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg in Würzburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 

Hausanschrift: Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, 
 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen1 Form.  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Allgemeinverfügung soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den. 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Gegenwärtig besteht am VG Würzburg noch keine Möglich-
keit, die Einlegung eines Rechtsbehelfs im Rahmen des sog. 
elektronischen Rechtsverkehrs vorzunehmen. 
 

http://www.vgh.bayern.de/
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 Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 
(GVBl Nr. 13 vom 29.06.2007, S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Lebensmittelrechts ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diese All-
gemeinverfügung Widerspruch einzulegen. 

 

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
Hofheim i. UFr, 24.06.2021 
Landratsamt Haßberge 
Verbraucherschutz 
 
 
Wilhelm Schneider 
Landrat 
 
 

 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


